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EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES 794

ZÜRICH, den 13. Juni 1945.

Herr franz gfthr^ Studierender an der Abteilung für
Forstwirtschaft, teilt mit Zuschrift vom 12, Juni 194-5

(2766/214.42) mit, er habe infolge zahlreicher Kilitär-
dlenstleisttuagen seine schriftliche Diplomarbeit In tforst-
einrichtung erst im Frühling 1945 beendigen können. Ea er
auch noch rückständige Semesterarbeiten abzuliefern hatte,
kann er seine zweite schriftliche Diplomarbeit in Waldbau

nicht bis zum Beginn der mündlichen Schluesdiplompriifung im

a.o. Prüfungstermin vom Sommer 1945 beendigen. Ercersucht

deshalb um die Zulassung zur mündlichen Schlussdiplomprüfung

im a.o* £rüfungsterxuin vom Sommer 1945 und um die Bewilligung

zur nachherigen Beendigung der schriftlichen .Diplomarbeit in
I Waldbau.

Auf den Antrag des Vorstandes der Abteilung für
Forstwirtschaft

wird verfügt:
1^ Herrn Kähr wird ausnahmsweise gestattet, die

mündliche Schlussdiplomprüfung im e.o. 2rüfungetexmin vom Sommer

1945 abzulegen und die zweite schriftliche Diplomarbeit erst

| nachher zu beendigen. Die Abgabe dieser schriftlichen Arbeit
hat spätestens auf den ";>1. August 1945 zu erfolgen. - Im Uebri-

gen gelten die reglementarischen Zulassungsbeüingungen zur

Schlussdiplomprüfung.
2^ Mitteilung m Herrn Kähr (Dafourstrasse 183)» das

Rektorat, den Vorstand der Abteilung für Jorstwirtschaft und

die Kasse«


